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 Veröffentlicht am 22.05.1996

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1991 §2 Abs2 Z3;

B-VG Art7 Abs1 impl;

Rechtssatz

Das Vorbringen, es sei nicht gerechtfertigt, Asylwerber, die im Flugzeug direkt nach Österreich einreisten, anders zu

behandeln, als solche, die mit dem Pkw durch ein angrenzendes Drittland in das Bundesgebiet gelangten, spricht in

den Fällen, wo tatsächlich die Annahme der Verfolgungssicherheit in einem anderen Staat gerechtfertigt ist, nicht

gegen die Auslegung des Begriffes der Verfolgungssicherheit iSd Rsp d VwGH (Hinweis E 21.9.1994, 94/01/0344).
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